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Zuschussbestimmungen / Bewertungstabelle
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 Ziffer Voraussetzungen Punkte

1 Persönliche Voraussetzungen

3001.1 aktiv Beschäftigte mit mindestens einem 
mitreisenden kindergeldberechtigten Kind*

1.2 aktiv Beschäftigte ohne mitreisendem kin
dergeldberechtigten Kind*

150

1.3 Versorgungsempfänger usw. mit mindestens 
einem mitreisenden
kindergeldberechtigten Kind*

150

1.4 Versorgungsempfänger usw. ohne mit 
reisendem kindergeldberechtigten Kind*

50

1.5 sofern ein Teilnehmer einen Grad der 
 Behinderung von 50 nachweisen kann

5

2 Familienverhältnisse

52.1 für das erste an der Erholung teilnehmende 
kindergeldberechtigte Kind*

für das zweite an der Erholung teilnehmende 
kindergeldberechtigte Kind*

6

für jedes weitere an der Erholung teilneh
mende kindergeldberechtigte Kind*

8

2.2 zusätzlich werden angerechnet, wenn sich 
mindestens eines der mitreisenden Kinder 
während des Erholungsaufenthaltes in der 
Vorschul, Schul oder Berufsausbildung 
befindet

60

2.3 Ist der Anmelder und Reisende der Buchung 
mit kindergeldberechtigten Kindern allein
erziehend, werden diese Punkte zusätzlich 
angerechnet.

10

3 Bisherige Buchung ¹)
3.1 wenn das Jahr der letzten Buchung mindes

tens 2 Jahre zurückliegt für jedes weiteres 
Jahr (insgesamt maximal 10 Jahre)

2 
1

Bewertungstabelle
1  Anmerkung 

1)  Als Buchung wird ein mindestens 14tägiger  Erholungs 
aufenthalt gewertet. Hat ein Anmelder noch nie teil ge 
nommen, werden 10 Jahre unterstellt.

2 Bemerkung 
2.1  Grundsätzlich werden bei der Punkteberechnung die 

Verhältnisse am Tag der Anmeldung zugrunde gelegt, 
sofern in den Anmerkungen nichts anders bestimmt ist.

2.2  Anmeldungen des Personenkreises, der hilfsbedürftig im 
Sinne des § 53 AO und zuschussberechtigt ist, werden 
vorrangig berücksichtigt.

2.3   Bei gleichen Punktzahlen entscheiden nacheinander das 
letzte Teilnahmejahr, die Zahl der mitreisenden Kinder, 
sowie das höhere Lebensalter.

2.4   Der genaue Zeitraum, für den die Bewertungstabelle 
jährlich als Auswahlhilfe angewandt wird, sind im Katalog  
des ErholungsWerks Post Postbank Telekom e.V. ver 
öffentlicht.

* der Anmelderin/des Anmelders

 •  (ehemalige) Beschäftigte: abhängig vom Einkommen, 
bis max. 35,00 € je Ferienwohnung und Tag; längstens 
für 14 Tage und einen Urlaub alle 2 Jahre

   Was muss man tun, um den Zuschuss zu bekommen? 
•  Einen Antrag beim Betreuungswerk stellen. Ein Antrags

formular finden Sie im aktuellen Katalog oder Sie wen
den sich direkt an das Betreuungswerk: Service 
Nr: 0800 100 9584 oder mail@betreuungswerk.de.

1.9   Zuschuss des ver.di Sozialvereins für Beschäftigte und 
ehemals Beschäftigte der DTAG die ver.di  
Mitglieder sind 
 
•  Grundsatz 

Der ver.di Sozialverein e. V. stellt dem ErholungsWerk 
jährlich einen bestimmten Betrag zur Ver fügung. 
Das ErholungsWerk setzt diesen Betrag ein, um einen 
Zuschuss zum Erholungsurlaub zu zahlen. Die Zahlun 
gen richten sich an die Beschäftigten und ehemaligen 
Beschäftigten der Deutschen Telekom AG, die Mitg
lieder in der „Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“ –  
ver.di sind und unter die Regelung des § 53 Nr. 1 und  
2 der AO fallen (siehe Anmeldung ErholungsWerk  
Ziffer 5 – Angaben zum Nachweis der Gemeinnützig 
keit des ErholungsWerks und Formblatt Selbstberech
nung). 
Die Zahlung des Zuschusses erfolgt nur auf Antrag und 
im Rahmen der Buchung eines Erholungsurlaubs  
beim ErholungsWerk und wird, sofern die oben ge
nannten Voraussetzungen erfüllt sind, mit dem Reise
preis verrechnet. 
Da die Fördersumme einen maximal zur Verfügung  
stehenden Betrag ausmacht, und durch diese finan 
zielle Eingrenzung ggf. nicht alle Anträge berücksichtigt  
werden können, besteht kein Rechtsanspruch auf die 
Zahlung eines Zuschusses zum Erholungsurlaub. 
Zuschüsse für Erholungsurlaube von Familien mit  
Kindern werden gegenüber Einzelreisen oder Reisen 
von Familien ohne Kinder bevorzugt. Für Gruppen 
reisen wird kein Zuschuss gewährt.

 Berechnung Zuschuss 
 je Erwachsener bei Erfüllung 1 Wo. 2 Wo. 
 der oben genannten Voraussetzungen 100,00 € 130,00 €
 je mitreisendem Kind (bis zum  100,00 € 130,00 € 
 vollendeten 24. Lebensjahr 
 und ohne eigenen Haushalt)

   2  Zahlung des Zuschusses 
Der Zuschuss wird jeweils unmittelbar mit dem Antrag
steller verrechnet, in dem dieser Betrag auf die Aufent
haltskosten angerechnet wird.

   3  Versteuerung/Sozialversicherungspflicht 
Die Zuschüsse für die mitreisenden Kinder sind  
für die Beschäftigten ein geldwerter Vorteil, der  
nach § 2 in Verbindung mit § 19 Einkommen  
steuer gesetz versteuert werden muss. Inwieweit die  
Ver steuerung von den zuschussgewährenden Unter
nehmen nach den Regelungen des EStG im Wege der 
Pauschal versteuerung übernommen wird, bitten wir  
direkt mit dem zuständigen Personalbereich zu klären.  
Nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 der Verordnung über die  
Bestimmung des Arbeitsentgelts in der Sozialver
sicherung (Arbeitsentgeltverordnung) sind die  
Zuschüsse dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen  
und somit beitragspflichtig in der Sozialversicherung.  
Dies gilt auch für die pauschal vom Arbeitgeber  
zu versteuernden Beträge.


